
1 Abfallherkunft Abfallerzeuger:

(§ 8 (1) Nr.1 DepV)

Anschrift:

Anfallstelle/ -ort:

Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefon, Telefax:

E-Mail:

2 Abfallbeschreibung Betriebsinterne Abfallbezeichnung:

(§ 8 (1) Nr.2 DepV)

Prozess bei dem der Abfall anfällt/ Zusammensetzung (nicht analytisch):

Abfallschlüssel nach AVV:

Abfallbezeichnung nach AVV:

2a Verwertbarkeit           O

(§ 8 (1) Nr.2a DepV)

(ggf. gesonderte Erläuterung beifügen)

3 Art der Vorbehandlung           O nicht erfolgt, ggf. Begründung auf Beiblatt

(§ 8 (1) Nr.3 DepV)

          O nicht erforderlich

          O vorbehandelt, Art und Zielsetzung:

Grundlegende Charakterisierung gemäß § 8 DepV vom 27. April 2009
für die Entsorgung auf der Deponie Nentzelsrode 

Die Punkte 1 bis 11 sind vom Abfallerzeuger oder einem verantwortlichen Beauftragten vollständig auszufüllen.

Eine Entsorgung ohne diese Angaben und Anlagen ist rechtlich nicht zulässig.

unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 4 KrWG ist der Abfall außerhalb 

von Deponien nicht verwertbar



4 Abfallzusammensetzung Aussehen:

(§ 8 (1) Nr.4 DepV)

Konsistenz:

Geruch:

Farbe:

Homogenität:           O homogen           O inhomogen

          O Fotos des Abfalls sind beigefügt

5 Abfallmenge einmalige Menge: t

(§ 8 (1) Nr.5 DepV)

mehrmalig: t/a

6 Deklarationsanalyse           O

(§ 8 (1) Nr.6, 7, 8 DepV)

          O

          O PAK           O MKW           O BTEX

          O PCDD/F           O LHKW           O Herbizide

          O HBCD                            O

          O

          O

          O nicht erforderlich (Inertabfall nach § 8 (8) DepV)

          O

          O

Schwermetallgehalte im Feststoff

Deklarationsanalytik gemäß Anhang 3 Tabelle 2 DepV liegt bei 

nicht erforderlich (Geringe Menge bekannter Art und Herkunft nach § 

8 (2) Satz 2 DepV)

nicht erforderlich gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 (Abfall gem. ErsatzbaustoffV 

untersucht/ klassifiziert und in § 6 (1a) DepV gelistet)

nicht erforderlich (nicht gefährliche Abfälle aus Schadensfällen gem. § 

6 (6) Nummer 2 DepV)

Das vom verantwortlichen Probenehmer unterzeichnete Probenahmeprotokoll nach 

Anhang 4 Nummer 2 DepV und Probevorbereitungsprotokoll nach Anhang 4 

Nummer 3.1.1 DepV sind als Anhang beizufügen.

nicht erforderlich (Abfälle mit Asbest/ gefährlichen Mineralfasern oder 

bekannten Auslaugverhalten nach § 8 (2) Satz 1 DepV)



7

          O ein           O nicht ein

          O ein           O nicht ein

8 (z.B. H 5 gesundheitsschädlich oder H 7 krebserzeugend)

nur bei gefährl.Abfällen

(§ 8 (1) Nr. 10 DepV)

(Stichwort: Auslaugung, Gasbildung, Temperatur)

          O ja,

          O nein, nicht zu erwarten

selbstentzündlich           O ja           O nein

explosiv           O ja           O nein

radioaktiv           O ja           O nein

toxisch           O ja           O nein

          O ja           O nein

brandfördernd           O ja           O nein

(oxidierende Wirkung)

          O Sicherheitsdatenblatt liegt bei

Bewertung durch 

Abfallerzeuger

Ablagerungsverhalten/ 

gefährl. Eigenschaften

Ablagerungsrelevante 

Abfalleigenschaften

enthält Erreger übertrag-

barer Krankheiten

Abfall hält die Zuordnungswerte für eine DK II (gem. Anh. 3 Tab. 2 Spalte 7 DepV)

Abfall hält die Zuordnungswerte für die Rekultivierungsschicht (gem. Anh. 3 Tab. 2 

Spalte 9 DepV)

kritisches Reaktions-

verhalten möglich



9 Originalsubstanz:

(§ 8 (1) Nr. 12 DepV) Eluat:

Untersuchungshäufigkeit

          O je angefangene 1.000 t           O 1 x jährlich

          O andere

          O

10 zusätzliche Bemerkungen:

Wir versichern, dass der Abfall 

- keine organischen Bindemittel

- nicht mehr als 5 % an mineralischen oder inerten Fremdstoffen enthält.

11

Ort, Datum Unterschrift (Abfallerzeuger) (bei Erstellung hat mitgewirkt)

ggf. Stempel

Der unter Nr.9 aufgeführte Parameterumfang ist für den Deponiebetreiber nicht bindend.

Ich versichere, dass meine Angaben korrekt sind und werde Änderungen in der Abfallcharakterisierung,  

insbesondere in der Abfallzusammensetzung,  im abfallerzeugenden Prozess oder Menge, umgehend 

mitteilen.

Vorschlag des 

Abfallerzeugers für die 

Schlüsselparameter

nicht erforderlich gem. § 8 Abs. 1 Satz 5 DepV (Abfall gem. 

ErsatzbaustoffV untersucht/ klassifiziert und in § 6 (1a) DepV gelistet)

Für die Benennung von Schadstoffen, die hier aufgeführt sind, aber als Verunreinigungen im Abfall enthalten 

sind, ist der Abfallerzeuger oder der von ihm Beauftragte verantwortlich.



12 Annahmeerklärung und Auflagen des Deponiebetreibers

          O Verwertung           O Beseitigung

          O ja           O nein

spätestens am: 

Festlegung folgender Schlüsselparameter:

Kontrolluntersuchung der Schlüsselparameter gem. § 8 (3) spätenstens bis:

          O

Ort, Datum Unterschrift (Deponiebetreiber)

ggf. Stempel

nicht erforderlich gem. § 8 Abs. 1 Satz 5 DepV (Abfall gem. ErsatzbaustoffV untersucht/ klassifiziert 

und in § 6 (1a) DepV gelistet)

Kontrolluntersuchung gem. § 8(5) DepV erforderlich:

Abfall wird gem. § 3 GSAWZ angenommen als Abfall zur:


